
Eine Datenfernübertragungs-Funktionalität ist
als fester Softwarebaustein in den gas-net F1 inte-
griert. Ob die DFÜ genutzt wird oder nicht, hängt
einzig und allein davon ab, ob ein Modem an das
Gerät angeschlossen wird. Falls ja, hat man die
Möglichkeit, sich von Ferne über Telefon und
Modem in das Gerät einzuwählen.

Über die so zustande kommende Datenverbin-
dung können Sie mit der passenden Zusatzsoft-
ware GW-REMOTE+ zum Beispiel Archivdaten oder
Logbücher abrufen. Sie haben aber auch die Mög-
lichkeit, sich eine Anzeige des F1-Bedienfeldes 
auf den Bildschirm Ihres Rechners zu holen und
können dann das Gerät per Mausklick auf die 
virtuellen Tasten genauso bedienen wie vor Ort.

Ein weiterer Vorteil der DFÜ-Ankopplung ist, dass
bei Auftreten bestimmter Meldungstypen (z. B.
bei einem Mengenumwerter-Alarm) automatisch
eine entfernte Zentrale über Telefon informiert
werden kann.

Mitgezählt?
Man könnte die Auflistung sogar noch weiter-
führen, doch das würde wohl den Rahmen dieses
Artikels sprengen.

Eins doch noch:
Den F1 gibt es übrigens auch in einer Software-
variante F1-B als Blendenrechner, natürlich ein-
oder zweischienig, mit Registrierung, mit DFÜ,
mit Meldungsüberwachung, ...

Melden Sie sich einfach bei uns – wir beraten Sie
gern persönlich und finden die Lösung für Ihre
spezielle Aufgabe.

von Christine Holtkamp           holtkamp@flowcomp.de
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Seit vielen Jahren sind Rücklaufsperren serienmäßig in Balgengaszählern
bis zur Größe G25 integriert. Sie verhindern die Gasmessung im Falle eines
umgekehrten Gasflusses von der Ausgangs- zur Eingangsseite des Zählers.
Auf diese Weise erkennt man bei der Inbetriebnahme von Neuinstalla-
tionen eine falsche Leitungsführung oder den Einsatz eines Regleran-
schlussstückes bei Einstutzen-Gaszählern.

Vielfach wird jedoch davon ausgegangen, dass
eine solche Rücklaufsperre auch verhindert, dass
Gas in verkehrter Richtung durch den Zähler fließt
und somit Gasdiebstahl durch Umdrehen des
Zweistutzen-Zählers ausschließt. Das ist bei der
Rücklaufsperre jedoch nicht – also ziemlich unge-
nügend – der Fall.

Eine Rücklaufsperre verhindert, dass das einge-
baute Messwerk und damit das angekoppelte
Zählwerk rückwärts läuft. Im Gegensatz zum 
normalen Betrieb kehren sich aber an den Schie-
bern die Druckverhältnisse um und sie werden
schon bei sehr geringem Differenzdruck angeho-
ben. Der volle Gasstrom wird freigegeben. Ein
eventueller Gasdiebstahl ist erfolgreich und die
Rücklaufsperre verhindert lediglich seine „doppelte“
Wirksamkeit.

Nur der Einsatz einer Rückstromsicherung kann
einen solchen Gasdiebstahl stoppen. Die Rück-
stromsicherung wirkt wie eine Rückschlagklappe.

Sie wird im Normalbetrieb durch den Gasstrom
geöffnet. Kommt der Gasstrom im Falle einer
Manipulation aus der entgegengesetzten Rich-
tung, schließt die Rückstromsicherung und verhin-
dert, dass Gasgeräte betrieben werden können.
Die genauen Anforderungen an eine solche Rück-
stromsicherung sind in der Norm EN 1359 für Bal-
gengaszähler beschrieben.

Im Laufe der letzten Jahre sind bei ELSTER solche
Rückstromsicherungen für alle Balgengaszähler-
Messwerke entwickelt worden. Sie stehen jetzt für
Sie als preisgünstige Option bei allen Zweistut-
zen-Gaszählern vom BK-G4 bis zum neuen BK-G65
zur Verfügung. Selbstverständlich werden die
Anforderungen nach EN 1359 erfüllt.

von Peter Hampel                               hampel@elster.com
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Klappe zu!


